
Anlage 5 

 

Alle Gebühren für Friedhofs- und Bestattungsleistungen werden im Rahmen der 

Beisetzung in einem anonymen Grabfeld (Urnenbeisetzung) umsatzsteuerpflichtig. 

Davon betroffen sind folgende Gebühren: 

 

Auszug aus dem Gebührenverzeichnis zur Friedhofssatzung der Stadt Schwetzingen: 

[…] 

2. Urnenbeisetzung – Grundgebühr  

2.1 Die Urnenbeisetzung schließt folgende Leistungen ein:  

 Tätigkeit der Verwaltung  

 Ordnen des Begräbnisses  

 Verbringung der Kränze innerhalb des Friedhofs  

 Aushebung und Schließung des Grabes 

Für eine Urnenbeisetzung werden folgende Gebühren des Leistungskataloges  

nach Ziffer 2.1. erhoben  

2.1.1 Urnenbeisetzung           199,00 €  

[…] 

2.1.3 Für Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 

wird ein Zuschlag i.H.v. 25% erhoben.  

2.1.4 Bei gleichzeitiger Beisetzung mehrerer Familienangehöriger in  

der gleichen Grabstätte ermäßigt sich die Gebühr ab dem zweiten  

Angehörigen für die Ziffer 2.1 um 50 %. 

[…] 

 

3.1  Reihengräber 

[…] 

3.1.6  Urnenreihengrab          538,00 €  

(in fremdgepflegten landschaftlich gestalteten Grabfeldern) 

Anmerkung: anonymes Grabfeld im Garten der Erinnerung 

[…] 

3.1.9  anonymes Urnenreihengrab          797,00 € 

 

Für fremdgepflegte landschaftlich gestaltete Gemeinschaftsgrabstätten ist ein separater, 

kostenpflichtiger Pflegevertrag für die Dauer der Ruhezeit abzuschließen. 

[…] 

 

 



5.  Gebühren für die Benutzung der Trauerhalle  

5.1  Nutzung der Trauerhalle          276,00 €  

[…] 

5.4  Für Nutzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird ein  

Zuschlag i.H.v. 25% erhoben. 

 

 

 

Die Gebühren der Räumung der Reihengräber, die durch die Friedhofsverwaltung 

durchgeführt wird, ist umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 27 (3) der Friedhofssatzung 

besteht ein Wahlrecht zur Abräumung der Grabstätte (selbständig oder Beauftragung) 

nur für Wahlgräber. Bei Reihengräbern übernimmt die Räumung stets die Kommune. 

 

3. Grabnutzungsgebühren  

3.1 Reihengräber  

3.1.1 Sargreihengrab inkl. Räumung       1.241,00 € (978,00 €) 

[…] 

3.1.3 Kindergrab inkl. Räumung          563.00 € (402,00 €) 

(Verstorbene bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres)  

[…] 

3.1.5 Urnenreihengrab inkl. Räumung          669,00 € (538,00 €) 

 

Darin enthalten: 

6.1 Räumung Sargreihengrab           263,00 €  

6.2 Räumung Kindergrab           131,00 €  

(Verstorbene bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres)   

6.3 Räumung Urnenreihengrab           131,00 € 


